
Notfallblatt Schulen Einsiedeln 

! RUHE BEWAHREN ! 
 

Notfallnummern 

Sanitätsnotruf 144 
Polizeinotruf 117 
Feuerwehr 118 
Alarmzentrale  112 
REGA 1414 
Vergiftungsfälle 145 
Spital Einsiedeln 055 418 52 00 
 

Verhalten bei Unfällen 
 

Verhalten im Notfall 
 

Verhalten im Brandfall 
 

Verhalten im Fall von Amoktaten 
 

Ablaufschema Todesfall 
 

 

 

Ablaufschema Unfall – Todesfall 
 

Ablaufschema Sexuelle Belästigung - Ausbeutung 
 

Nach der Alarmierung Schulleiter informieren 

Marco Bianchi   079 288 80 80 

Sabine Camenzind    079 505 13 63 

Yvonne Ackermann    079 931 97 42 

Beat Suter    079 291 98 42  

Stephanie Kälin   079 395 70 04 

Christian Rauter   079 507 41 21 

Dariusz Chybik    079 537 81 16 

Silvia Kälin Wattenhofer    055 552 19 42 



Notfallblatt Schulen Einsiedeln 

 

Keine Auskunft an Medienstellen !!! 

Verhalten bei Unfällen 

 

1. Unfall melden 144  

Wo ist es geschehen? 
Was ist geschehen? 
Wie viele Verletzte? 
Welche Verletzungen? 
Warten auf Rückfragen! 
 

2. Erste Hilfe  

Absicherung des Unfallortes 
Versorgen der Verletzten 
Anweisungen beachten 

 
 
3. Weitere Massnahmen  

Rettungsdienste einweisen 
Schaulustige entfernen 

 

 
Zurück zur Hauptseite 
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Verhalten im Notfall 

 

1. Alarm melden 117  

Wo ist es geschehen? 
Was ist geschehen? 
Wie viele Verletzte? 
Welche Verletzungen? 
Warten auf Rückfragen! 
 

2. Sofortmassnahmen  

Gefahrenstelle absichern 
Erste Hilfe leisten 
Gefahr bekämpfen 
Anweisungen beachten 
 

3. In Sicherheit bringen  

Gefährdete Personen mitnehmen 
Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 
Aufzug nicht benutzen 

 
Zurück zur Hauptseite 
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Verhalten im Brandfall 

 

1. Brand melden 118   

Brandmelder betätigen oder  
Feuerwehr anrufen  

Wo brennt es? 
Was brennt? 
Wie viel brennt? 
Welche Gefahren? 
Warten auf Rückfragen! 
 

2. In Sicherheit bringen  

Gefährdete Personen mitnehmen 
Türen schliessen 
Gekennzeichneten Fluchtwegen folgen 
Aufzug nicht benutzen 
Anweisungen beachten 
 

3. Türen/Fenster schliessen 

Brandausbreitung verhindern 
Rauchschaden vermindern 
 

4. Löschversuch unternehmen  

Richtiges Löschmittel verwenden 
Sich nicht gefährden 
Feuerwehr einweisen/informieren 

 
Zurück zur Hauptseite 
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Verhalten im Fall von Amoktaten 

 

 
Zurück zur Hauptseite 
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Ablaufschema Todesfall 
(ausserhalb des Unterrichts/ der Schulzeit)  

 
Informationen von aussen an SRP, Rektor, SL oder LP. 

    

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

  
 
 
 

  

 
 

 

  
Verarbeitungsphase 

a) in der Klasse. 
b) im Krisenteam . 

 
 
 

Zurück zur Hauptseite 

  

 
WICHTIGE GRUNDSÄTZE 
 
Bei Todesfällen, die sich während des 
Schulbetriebes ereignen, kommt das 
Ablaufschema Unfall/Todesfall während der 
Schulzeit zur Anwendung. Wichtig ist, dass in 
dieser Situation niemand alleine gelassen wird. 
 
Ebenfalls sollen an unserer Schule Kinder oder 
Lehrpersonen, die an lebensgefährlichen 
Krankheiten leiden oder Lernende, deren Eltern 
gestorben sind, nicht alleine gelassen werden. 
Zu diesem Zweck wird für die LP-Bibliothek 
weiterführende Literatur angeschafft, welche 
den Lehrpersonen helfen soll.  
Der schulpsychologische Dienst bietet 
Lehrpersonen und Schüler direkte 
Unterstützung.  
So gilt überall, jeweils in Absprache mit den 
direkt Betroffenen, dass Todesfälle im 
Unterricht thematisiert werden. 

Information durch den Rektor (überprüft die Meldung 
auf deren Wahrheitsgehalt). 
 

Einberufung Krisenteam (wenn nötig). 

Problem / Situation erfassen: 
Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Wie? 

• Zuständigkeiten klären (intern/extern). 
• Bedeutung und mögliche Folgen eruieren. 
• Dringlichkeit prüfen. 

Sofortmassnahmen ergreifen: 

Informationsbeschaffung 

Orientierung intern/extern organisieren 

• Kontaktaufnahme mit Betroffenen. 

• Kontaktaufnahme mit Angehörigen. 

• Kontaktaufnahme mit Fachpersonen. 

• Kontaktaufnahme mit Rechtsdienst. 

Information intern an SL / SRP / LP / Schüler 
Information extern durch Krisenteam. 

Sicherstellung, der (längerfristigen) 
Betreuung der Betroffenen/Hinterbliebenen. 

Weitere Massnahmen in Absprache mit den  
Hinterbliebenen, den Fachstellen, etc. 
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Ablaufschema Unfall – Todesfall 
(während des Unterrichts)  
 

  

  

  

   

  

  

  

  

  
Verarbeitungsphase 

a) in der Klasse, evtl. Teilnahme 
an der Trauerfeier, 

          b)     im Krisenteam. 

 
Zurück zur Hauptseite 

  

 
WICHTIGE GRUNDSÄTZE 
 
In Schulverlegungen, auf Exkursionen, etc. 
besitzen sowohl Lehrperson als auch die 
Begleitperson(-en) die Telefonnummer und die 
Handynummer der Schulleitung. 
 
 
Bei schweren Unfällen oder Todesfällen, die 
sich während dem Schulbetrieb ereignen, wird 
kein Kind alleine gelassen oder ohne 
vorausgehenden Elternkontakt nach Hause 
gelassen. 
 
 
Bei schwerwiegenden Vorfällen (Mord, 
Amoklauf, Unglück mit mehreren Opfern) hat 
die Schulleitung einen im Voraus erarbeiteten 
Brief zur Hand, der die Eltern der Schüler über 
den Vorfall orientiert, über 
Sofortmassnahmen, die Verarbeitung des 
Vorfalles und über das weitere Vorgehen 
informiert. Weiter sollen auch Vorschläge 
aufgeführt sein, wie die Eltern ihren Kindern 
helfen können, diese Ereignisse zu verarbeiten. 
 
 
Die Lehrpersonen nehmen dieses Ereignis 
sofort im Unterricht auf, informieren die 
Schüler so weit, wie dies möglich ist und helfen 
ihnen, das Geschehene richtig einzuordnen 
und darüber zu sprechen. So wird die 
Verbreitung von Fehlinformationen 
eingeschränkt. 
 
 
Geht die Lehrperson mit dem betroffenen Kind 
zum Arzt oder ins Spital, wird die verwaiste 
Klasse von einer anderen Lehrperson betreut. 
So schnell wie möglich unterstützt ein Mitglied 
des Krisenteams die Lehrperson bzw. betreut 
die verwaiste Klasse.  
 

Schwerer Unfall / Todesfall während des  
Schulbetriebes. 

LP bleibt beim «Opfer» und der Klasse. 
Erste Hilfe durchführen. 
Die anderen Lernenden und sich selber 
schützen. Schüler kontaktiert weitere LP. 

Alarmierung 144 
Arzt / Spital / Polizei    

Rektor informieren 

Andere LP «übernimmt» 
die Klasse. 

Krisenteam 
einberufen. 

Sofortmassnahmen ergreifen: 
 
Informationsbeschaffung 
Orientierung intern / extern organisieren 
(mit Polizei) 
• Kontaktaufnahme mit Betroffenen. 

• Kontaktaufnahme mit Angehörigen. 

• Kontaktaufnahme mit Fachpersonen. 

• Kontaktaufnahme mit Rechtsdienst. 

Information intern an SRP / LP / Schüler durch  
Rektor 
Information extern durch Krisenteam (inkl. die 
Eltern der betroffenen Klasse). 

Sicherstellung der (längerfristigen) 
Betreuung der Betroffenen/Hinterbliebenen. 
Bei Betreuung von Schüler werden die Eltern durch 
die Betreuungsperson informiert. 

Weitere Massnahmen in Absprache mit den 
Hinterbliebenen, den Fachstellen, etc. 
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Ablaufschema Sexuelle Belästigung - Ausbeutung 
 

  

  

    

  
Polizei übernimmt Untersuchung + Befragung 

  

  

  
Sicherstellung der (längerfristigen) Betreuung der 
Betroffenen durch Fachpersonen. Bei Betreuung 
von Schüler werden die Eltern durch die  
Betreuungsperson informiert. 

  
 
 
 

  
Verarbeitungsphase in der Klasse. 
Evaluation des Vorgehens durch das Krisenteam. 

 
Zurück zur Hauptseite 

Mögliche Vorfälle: 
Schüler/-in→ Schüler/-in 
Lehrperson → Schüler/-in 
Erwachsene → Schüler/-in 
Lehrperson → Lehrperson                    

«Grad» des 
Übergriffes ist 
sekundär.  
Gehandelt wird  
immer. 

WICHTIGE GRUNDSÄTZE 
 
Bevor die Verfehlung / die Schuld einer Person 
nicht wirklich bewiesen ist, gehen wir von der 
Unschuldsvermutung aus! 
 
Direkte Konfrontation Täter – Opfer wird 
vermieden. 
 
Bei Schüler, bei denen die LP eine sexuelle 
Ausbeutung zu Hause vermuten, wird nicht 
weggeschaut, sondern mit Hilfe von 
Fachpersonen weitere Schritte besprochen und 
unternommen. 
Die SL hat einen Leitfaden bei Verdacht auf 
Kindsmisshandlung. 
 
Die Schulleitung führt eine Liste mit Fachstellen, 
die den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt 
wird. 
 
Die Lehrpersonen der Schule handeln nach der 
zehnten Standesregel der LP der Schweiz: 
 
«Lehrperson hält sich strikte an das gesetzliche 
Verbot von körperlichen, sexuellen, kulturellen 
und religiösen Übergriffen und reagiert 
entschieden auf festgestellte Missachtungen.» 
 
Die genauen Erläuterungen 
dazu: 
 
«Sexuelle Handlungen mit Schülern sind selbst 
dann strengstens verboten, wenn dazu von 
Seiten der Kinder oder Jugendlichen eine 
Bereitschaft oder gar der Wunsch vorhanden ist 
oder scheint. Dies gilt auch bei Lernenden über 
dem gesetzlichen Schutzalter, wenn die 
pädagogische Beziehung durch eine Abhängigkeit 
der Lernenden und den Reife- bzw. 
Urteilsvorsprung ihrer Lehrperson charakterisiert 
ist.» 
 

Information Schulleitung: 
Die ins Vertrauen gezogene Person 
(Schüler/-in / Lehrperson / Eltern, etc.) gelangt 
(via Klassen-Lehrperson) an die Schulleitung. 

Schulleiter informiert Rektor 

 
 
Polizei 
 

Krisenteam 
einberufen 
mit 
Vertrauens- 
und/oder 
Klassen-LP. 

 
Andere 
Lehrpersonen 
übernehmen 
Klassen. 

Sofortmassnahmen ergreifen: 
Der Rektor bzw. das Krisenteam trifft die ersten 
von den Untersuchungsbehörden 
angewiesenen Sofortmassnahmen. 

Information intern  SRP / LP / Schülern durch 
Rektor (→ Unschuldsvermutung deklarieren). 
Information extern durch Krisenteam oder  
Polizei/Untersuchungsbehörden. 

Weitere Massnahme in Absprache mit den 
Opfern, den Eltern den Fachstellen, 
den Untersuchungsbehörden, etc. 


